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ſie ſie nur in Fällen ſchwerſter Diſziplinarvergehen wieder loswerden

könne . Die Verhältniſſe ſeien zu verſchieden , um hier zu ſchematiſieren
und einheitliche Regeln aufzuſtellen . Im Verwaltungswege ſei an —

geordnet , daß kündbar angeſtellte Beamte wegen ſchlechten Betragens

nur entlaſſen werden ſollen , wenn ihr Verhalten bei unkündbarer

Anſtellung Anlaß zur Einleitung des Diſziplinarverfahrens mit dem

Ziele der Dienſtentlaſſung geben würde . Keineswegs ſeien die Militär —

anwärter während ihrer kündbaren Anſtellung der Willkür ihrer Vor —

geſetzten preisgegeben , ungerechtfertigte Kündigungen und Entlaſſungen
würden von den Aufſichtsſtellen rückgängig gemacht werden . “

Dieſe Gegenbemerkungen hören ſich gut an , treffen aber nicht

den Kern der Sache . Die Anordnung im Verwaltungswege iſt gut

gemeint , gibt aber gar keine Rechtsgarantien , auch wird ſie verſchieden

gehandhabt ; die Rückgängigmachung einer Entlaſſung iſt ſehr ſchwer

zu erzielen ; das Volk verſpricht ſich nichts davon , wenn man den „ Teufel
bei ſeiner Großmutter verklagt “. Man gebe ein klares Recht , und alle

Teile fahren gut . Daß hierdurch nicht unfähige und unwürdige Per⸗

ſonen im Beamtendienſte gehalten werden ſollen , iſt ganz klar ; das

Diſziplinarverfahren iſt ſcharf genug , um alle unwürdigen Elemente

abzuſtoßen ; ich habe noch nie gehört , daß es nicht ausgereicht habe . Nur

ein Fall iſt mir bekannt geworden und da handelte es ſich um keinen

Militäranwärter . Es bleibt alſo nur der Einwand beſtehen , daß die

Verwaltung den Militäranwärter erſt kurze Zeit kenne ; aber zunächſt

hat doch die Militärbehörde auf Grund einer jahrelangen Beobach —

tung kraft Geſetzes zu entſcheiden , ob der Unteroffizier zum Beamten

„ würdig und brauchbar “ erſcheint ; es heißt das Urteil der Militär —

behörden erheblich unter rſchätzen und herabdrücken , wenn nun die An⸗

ſtellungsbehörden die Prüfung von vorne anfangen wollen . Kein

künftiger öffentlicher Beamter wird ſolange beobachtet , geprüft und

erforſcht wie der Militäranwärter . Sodann hat die Behörde doch

während der Zeit der informatoriſchen Beſchäftigung , der Probedienſt —

leiſtung und während des Diätariats ſo überreiche Gelegenheit , ſich
ein Urteil zu bilden , ſo daß dieſer Einwand in ſich zuſammenfällt und

die konſequente Durchführung des Gedankens der Zivilverſorgung
in der Anſtellung auf Lebenszeit ſich leicht und ohne Bedenken ermög —

lichen läßt .

F. Penſionsberechtigung nach 10jähriger Geſamtdienſtzeit .
Sind die vorſtehend genannten Forderungen reſtlos erfüllt , ſo
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zu geben . Der heutige Zuſtand aber ſchafft klaffende Lücken , die in der

Hauptſache im ganzen Beamtenſtand nur für den Militäranwärter

gefahrvoll ſich geſtalten können ; ſie müſſen darum ſchon aus Gerech

tigkeitsgründen alsbald beſeitigt werden .

Für die Penſionsberechtigung und die Verſorgung der Hinter

bliebenen der Militäranwärter kommen folgende Geſetzesbeſtimmungen
in Betracht :

J. der § 1 des Mannſchaftsverſorgungsgeſetzes vom 31 . Mai 1906 ,
nach welchem Kapitulanten mit einer Dienſtzeit von mindeſtens
8 Jahren ohne Nachweis einer Dienſtbeſchädigung Anſpruch auf

eine Rente haben ,
II . der § 12 des Militärhinterbliebenengeſetzes vom 17. Mai 1907 ,

nach welchem die Witwen und die ehelichen und Igitimierten
Kinder von Militärperſonen der Unterklaſſen , die während der

Zugehörigkeit zum aktiven Heere entweder infolge einer Dienſt —

beſchädigung oder nach 10jähriger Dienſtzeit geſtorben ſind , Witwen —

und Waiſengeld erhalten und

III . der § 34 des Reichsbeamtengeſetzes vom 31 . März 1873 , in der

Faſſung der Bekanntmachung vom 18. 1907 , nach welchem

jeder Reichsbeamte eine lebenslängliche Penſion erhält , wenn

er nach einer Dienſtzeit von e08 10 Jahren zu der Er

füllung ſeiner Amtspflichten dauernd unfähig iſt und deshalb
in den Ruheſtand verſetzt werden muß . Vorausſetzung für die

Penſionsberechtigung iſt jedoch nach § 37 a. a. O. das Bekleiden

einer in den Beſoldungsetats aufgeführten Stelle

In den Einzelſtaaten und bei den Gemeinden beſtehen ähnliche

Vorſchriften .
Der heutige Zuſtand ſchafft nun für den Militäranwärter eine

Zeitſpanne , in welcher er ohne jede Penſionsberechtigung und ſeine

Hinterbliebenen ohne jeden Anſpruch auf Verſorgung daſtehen . Mit

dem Ausſcheiden aus der Armee gehen nämlich die daſelbſt erworbenen

Penſionsanſprüche verloren ; neue aber ſind noch nicht erworben . Es

ſeien nur einige Beiſpiele aus dem dem Reichstage unterbreiteten

Material herausgegriffen :
Ein Militäranwärter , der mit 18jähriger Geſamtdienſtzeit zwecks

Verbeſſerung der Dienſtſtellung von einer Zivilbehörde zur andern

übertrat , ſtarb kurz darauf . Keine von beiden Zivilverwaltungen ſah

ſich veranlaßt , eine laufende Hinterbliebenenunterſtützung zu geben ;
die erſte aus dem Grunde nicht , weil der Austritt freiwillig erfolgt
war und die zweite , weil der Betreffende erſt ganz kurze Zeit in deren



—
Dienſte geſtanden und eine etatsmäßige Stelle noch nicht erlangt hatte .
Ein anderer Fall : Ein Bureaudiätar , der bereits eine mehr als 19jährige

Geſamtdienſtzeit zurückgelegt und die Sekretärprüfung abgelegt hatte ,
kränkelte etwas , als er ſich kurz vor der etatsmäßigen Anſtellung befand .
Er wurde ärztlich unterſucht und körperlich für zeitig nicht anſtellungs —

fähig erklärt . Die Folge war , daß man ihm ſofort den Dienſt kündigte .

Hierauf wurde er ohne Penſion entlaſſen und war nun mit Weib und

Kind dem Elend preisgegeben und auf die Mildtätigkeit fremder Leute

angewieſen . Als Feldwebel hätte er beim Militär auf eine Zeitrente
von mindeſtens 477 Mk. , unter Umſtänden aber auf eine Erwerbsunfähig
keitsrente bis zu 900 Mk . jährlich geſetzlichen Anſpruch gehabt .

Solange nicht geſetzliche Garantien gegeben ſind, daß ſich an den

Austritt vom Militärdienſt ſofort eine Anſtellung auf Lebenszeit anſchließt ,

entſteht hier eine Lücke, die in vielen Fällen recht hart wirken kann .

Je länger die Wartezeit und das Diätariat ſich hinziehen , um ſo größer

iſt die Unſicherheit , der ſonſt kein Beamter in gleichem Umfange unter —

ſtellt iſt . Es ſteht auch ganz einzigartig in der Geſetzgebung da , daß
ein einmal erworbener Penſionsanſpruch verloren geht , ehe ein neuer

und beſſerer auflebt . In der Arbeiterverſicherung verkürzt man die

Wartezeiten und hat ſchon nach 4 Jahren einen geſetzlichen Anſpruch

auf Invalidenrente .

Noch eins ſei hier erwähnt . Betrachtet man die Richtung der

ſozialpolitiſchen Fürſorge für die arbeitenden Klaſſen und für die Privat —

angeſtellten , ſo kann man ſich des Eindrucks nicht erwehren , als ob die

ſoziale Fürſorge für die Angeſtellten der Behörden ſeit langer Zeit

ſchon nicht mehr mit ihr gleichen Schritt gehalten habe . Die Tatſache

daß die Kündigungsanſtellung der Beamten ſich immer mehr ausdehnt ,

läßt den Schluß als berechtigt erſcheinen , daß die ſoziale Fürſorge für

dieſe Volksklaſſen eine rückläufige Bahn verfolgt . Man halte ſich vor

Augen , daß nach dem Angeſtelltenverſicherungsgeſetz jeder Verſicherte nach

10jähriger verſicherungspflichtiger Beſchäftigung einen Anſpruch auf

Verſorgung für ſich und ſeine Familie hat . Dabei iſt es gleich , wo er

ſeine Arbeiten leiſtet , wie oft er die Stellung wechſelt , ob er zeitweiſe

beſchäftigungslos iſt oder ob er gekündigt worden iſt . Anders beim

Beamten . Wird dieſem die Stellung gekündigt , oder wird ein lebens —

länglich angeſtellter Beamter des Dienſtes entlaſſen , ſo hat er keinen

Anſpruch auf Verſorgung weder 4 ſich noch ſeine Familie . Für die

Kündigungsbeamten kommt noch hinzu , daß es bisher nicht möglich

war , eine Nachprüfung der Kündigungsgründe zu erreichen . An —

geſichts der Durchführung des Angeſtelltenverſicherungsgeſetzes vom



20 . Dezember 1911 ergab ſich nun die Zwangslage , dieſe Frage zu

prüfen , ſofern die Behörden nicht für dieſe Angeſtellten hohe Beiträge

für die Angeſtelltenverſicherung zahlen wollten . Der preußiſche Miniſter

des Innern hat nun folgenden Erlaß bekannt gegeben :
Verfügung

vom 23. November 1912 betr . die gemäß § 9 Abſ . 32 des Verſicherungsgeſetzes

vom 2
S

0. Dezember 1911 ( RGBl . S. 989 ) zu treffenden Entſcheidungen .

( Min . ⸗Bl . 1912 . )

Durch Beſchluß vom 29. Juni d. J . ( RGBl . S. 405 ) hat der Bundesrat

gemäß § 9 Abſ . 1 des Verſicherungsgeſetzes für Angeſtellte vom 20. Dezember8
1911 ( RGBl . S. 989 ) beſtimmt , welche Gehaltsklaſſe der Berechnung des Min —

deſtbetrages im Sinne dieſer Vorſchrift zugrunde zu legen iſt .

Auf Grund des § 320 des angezogenen Geſetzes übertrage ich die nunmehr

gemäß § 9 Abſ . 3 zu treffenden Entſcheidungen für die in Betrieben oder im

Dienſt eines Gemeindeverbandes oder einer Gemeinde beſchäftigten Beamten

oder ſonſtigen Angeſtellten auf die Kommunalaufſichtsbehörden .

Die Entſcheidung iſt nach folgenden Geſichtspunkten zu treffen :

1. Bei den auf Lebenszeit Angeſtellten gilt die Anwartſchaft als gewähr —

leiſtet , wenn ihnen kraft Geſetzes oder auf Grund eines Ortsſtatuts

oder eines Beſchluſſes des zuſtändigen kommunalen Organs oder nach

dem Inhalt ihrer Anſtellungsurkunde oder ihres ſchriftlichen Dienſt —

vertrages die im erwähnten Bundesratsbeſchluß feſtgeſetzten Mindeſt —

beträge an Ruhegeld und Hinterbliebenenrente zuſtehen .

Bei den auf Kündigung Angeſtellten gilt die Anwartſchaft gewährleiſtet ,

wenn außer den unter 1 benannten Vorausſetzungen noch folgende

Bedingungen erfüllt ſind :

a) Die Kündigung muß vom Vorhandenſein eines wichtigen Grundes

( vgl . § 626 BGB . ) abhängig gemacht ſein .

b) Falls für die Entſcheidung darüber , ob ein wichtiger Grund vor —

liegt , der Rechtsweg ausgeſchloſſen iſt , muß in anderer Weiſe dafür

geſorgt ſein , daß dieſe Entſcheidung nicht lediglich dem Ermeſſen

des zur Kündigung berufenen kommunalen Organes endgültig

überlaſſen bleibt . Es muß vielmehr dem Betroffenen die Möglichkeit

offen ſtehen , durch Anrufung einer außerhalb der Kommune ſtehenden

Inſtanz eine Nachprüfung zu erreichen .

Bei den auf Probe Angeſtellten gilt die Anwartſchaft als gewährleiſtet ,

wenn die Anſtellung auf Grund oder nach den Grundſätzen des §S 10 des Kommunal —

beamtengeſetzes und für eine beſtimmte , die Vorausſetzungen der Verſicherungs —

freiheit erfüllende Stelle ( vgl . zu 1 und 2) erfolgt iſt .

Auf Lehrperſonen an kommunalen Unterrichtsanſtalten erſtreckt ſich dieſer

Erlaß nicht .
Euere ( Tit . ) wollen hiernach das Weitere gefälligſt veranlaſſen , insbeſondere

auch die Landräte ( Oberamtmänner ) wegen der ihrer Aufſicht unterliegenden

Gemeinden oder Gemeindeverbände mit Anweiſung verſehen .

Der Miniſter des Innern .

Auch bei Entlaſſung von Beamten , wozu auch die Militäranwärter

gehör en , die auf Lebenszeit angeſtellt ſind , iſt es eine Härte , bei den
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oft rein formalen Dienſtvergehen der Beamten , die Familien ſchuldlos

in Mitleidenſchaft zu ziehen . Gegenüber dem Geſetz für Angeſtellte

wirkt dieſe Maßnahme durchaus unſozial . Eine eigentümliche Be —

leuchtung erhält die Beamtenfürſorge auch , wenn man die Entſcheidung

des Reichsgerichts vom 24 . November 1887 (4. ZS. ) betrachtet . Camptz⸗

Delius ſagt in ſeinem Buch : „ Rechtſprechung des —— und Kammer⸗

gerichts “ Band I 1906 , Seite 41 darüber folgendes :

„ Die nach Ablauf der Amtszeit erfolgte Verurteilung eines Be —

amten zum Verluſt der bürgerlichen Ehrenrechte , ja ſelbſt zur Zucht —

hausſtrafe , hat den Verluſt des Penſionsanſpruchs nicht zur Folge .

Der vorher penſionierte Beamte behält alſo ſeine Penſion . Der Geſetz⸗

geber iſt davon ausgegangen , daß die kraft rechtlicher Verpflichtung

gewährte Penſion gewiſſermaßen als aufgeſpartes Gehalt anzuſehen

ſei und deren nachträgliche Entziehung die Natur der Vermögenskon —

fiskation habe , durch welche die ehemaligen Beamten härter als andere

Delinquenten geſtraft werden würden . RG . 4. 3S . 24 . 11 . 1887 . “

An dieſen Darlegungen wird man zweifelsfrei erkennen können ,

daß die ſogenannte Verſorgung uicht immer ſo gut wirkt , wie es häufig

in der Oeffentlichkeit dargeſtellt wird .

Unter allen Umſtänden muß die harte ungerechte Differenzierung

zwiſchen Militäranwärter und Zivilanwärter eheſtens verſchwinden .

Der Zivilanwärter , der in der Regel nach 10jähriger Hilfsarbeiter —

ſchaft etatsmäßig angeſtellt wird , hat dann ſofort ſeine Penſionsberech —

tigung und die ſeiner Familie . Der Militäranwärter beginnt ſeine

Zivillaufbahn mit einer Verſchlechterung ſeiner Rechtsſtellung und

muß bereits erworbene Wohltaten opfern .

Von ſeiten der Reichsleitung wird nun darauf hingewieſen , daß

dieſe Härte dadurch beſeitigt ſei , daß in ſolchen Fällen eine Penſion bewilligt

werden könne . Aber ſchon die Kannvorſchrift zeigt die ganze Mangel —

haftigkeit der Situation dieſer Militäranwärter ; ſodann kommen eben

immer wieder Fälle vor , wo das „ Kann “ nicht angewendet wird . Man

gebe Rechtsanſprüche und verweiſe nicht auf Almoſen . Der Vertreter

der Reichsleitung hat in der Petitionskommiſſion des Reich pstags ja

ſelbſt zugegeben : „ Ob bei ſpäter einmal vielleicht in andern Beziehungen

notwendig werdenden Anderungen des Reichsbeamtengeſetzes und

des Beamtenhinterbliebenengeſetzes in den angegebenen Fällen ſtatt

einer Ermächtigung des Reichskanzlers ein Anſpruch des Militär

anwärters und ſeiner Hinterbliebenen unter den angegebenen Voraus

ſetzungen zu ſchaffen ſei , würde ſicherlich erwogen werden . Ein Grund ,



um deswillen jetzt ſchon wieder die erſt kürzlich erlaſſenen Geſetze zu

ändern , dürfe aber wohl nicht vorliegen . “

Eine ſolche Gelegenheit bietet ſich ſchon im nächſten Winter , wenn

der beſtimmt in Ausſicht geſtellte Geſetzentwurf über die Zulaſſung
des Wiederaufnahmeverfahrens im Diſzipl inarverfahren dem Reichs —

tage zugeht ; da muß dieſe Gelegenheit benutzt und geſetzlich feſtgelegt

werden , daß die Militäranwärter nach 10jähriger Geſamtdienſtzeit

Anſpruch auf Penſion erhalten . Das Reich hat hierbei keine großen

Opfer zu bringen , aber der einzelne Unteroffizier iſt geſichert gegen

Unglücksfälle , die doppelt hart wirken , weil alle Hoffnungen begraben

werden müſſen .

Fünftes Kapitel .

Ausgeſtaltung und Kontrolle der Anſtellungsgrundſätze .

Die Anſtellungsgrundſätze von 1882 und 1907 ſind ein Kompromiß

zwiſchen den Wünſchen der Militäranwärter , den Forderungen des

öffentlichen Dienſtes und den Beſtrebungen der Zivilanwärter ; man

ſoll daher nicht ohne Not und zwingende Urſache an dieſer Verteilung
der Stellen zwiſchen Militäranwärtern und andern Bewerbern rütteln .

Die Vermehrung der Unteroffiziere um mehr als 20 % in wenigen Jahren
aber iſt ein Ereignis , das nicht unbeachtet bleiben darf ; ferner der Um⸗

ſtand , daß es vielen Militäranwärtern recht ſchwer wird , eine Zivilſtellung

zu finden , zwingt zur erneuten Prüfung ; endlich darf nicht vergeſſen

werden , daß das Maß der Stellen , welches den Militäranwärtern nach

den Anſtellungsgrundſätzen offen ſteht , heute noch nicht von ihnen

tatſächlich auch eingenommen wird . Aus der dem Reichstage 1906

unterbreiteten Überſicht über die Stellenbeſetzung geht hervor , daß
im Reichs⸗ , Staats - und Kommunaldienſte die Bureaubeamtenſtellen
mit 47 698 Militär - und 103 939 Zivilanwärtern und die Kanzlei —

beamtenſtellen mit 5395 Militär - und 10 755 Zivilanwärtern beſetzt
ſind . Es iſt alſo weder die „ vorzugsweiſe “ noch die „ausſchließliche “

Beſetzung dieſer Stellen mit Militäranwärtern erreicht . Seit 1906

iſt hierin keine erhebliche Anderung , höchſtens eine kleine Beſſerung

eingetreten . Während noch 1900 — ſoweit darüber eine Kontrolle aus —

geübt werden kann — nur 2030 Militäranwärter mittlere und Kanzlei⸗

beamte , dagegen 3452 Unterbeamte geworden ſeien , ſind 1908 : 3879

Militäranwärter mittlere uſw . Beamte und nur 2928 Unterbeamte

geworden . Aber noch Ende 1909 waren z. B. allein bei der Reichspoſt
rund 500 Aſſiſtentenſtellen und 3000 Sekretärſtellen zu wenig mit

Militäranwärtern beſetzt , als es nach den Anſtellungsgrundſätzen der
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